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Ordentliche Hauptversammlung am 7. Juli 2026 in Hannover 

Bericht zu Punkt 8 der Tagesordnung: 

Nach der derzeit bestehenden Ermächtigung gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 
6. Juni 2024 ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats, bzw. der Aufsichtsrat an Stelle 
des Vorstands, soweit Optionsrechte an Vorstandsmitglieder gewährt werden, ermächtigt, bis zum 
5. Juni 2029 einmalig, mehrmalig oder – soweit ausgegebene Optionsrechten verfallen oder sonst 
erlöschen – wiederholt Optionsrechte zum Bezug von insgesamt bis zu 1.400.000 neuen nennbe-
tragslosen auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft an Mitglieder des Vorstands der 
Gesellschaft, an Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Arbeitnehmer und Mitglieder der Ge-
schäftsführung von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen auszugeben ("Ermächtigung 
2024").  

Die Ermächtigung 2024 wurde bereits in erheblichem Umfang ausgeschöpft.  

Das von der Hauptversammlung am 6. Juni 2024 unter Tagesordnungspunkt 7 gebilligte Vergü-
tungssystem für die Vorstandsmitglieder sieht im Rahmen der langfristig aktienbasierten variablen 
Vergütung die Ausgabe von Aktienoptionsrechten an Vorstandsmitglieder vor, so dass weiterhin 
ein signifikanter Bedarf für die Ausgabe von Aktienoptionsrechten an die Mitglieder des Vorstands 
der Gesellschaft besteht. Darüber hinaus soll dem Vorstand auch künftig die Möglichkeit gegeben 
werden, Mitarbeiter der Gesellschaft und verbundener Unternehmen sowie Geschäftsführer ver-
bundener Unternehmen durch Aktienoptionen zu motivieren und langfristig an die Gesellschaft zu 
binden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, die Möglichkeit zu schaffen, Aktienoptionen mit Op-
tionsrechten zum Erwerb von bis zu 925.000 neuen nennbetragslosen auf den Namen lautenden 
Stückaktien der Gesellschaft auszugeben. Die maximal ausgebbaren Aktienoptionen verteilen sich 
auf die bezugsberechtigten Gruppen wie folgt:  

• Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft (Gruppe A): maximal 850.000 Optionsrechte zum 
Bezug von bis zu 850.000 Aktien, 

• Arbeitnehmer der Gesellschaft (Gruppe B): maximal 25.000 Optionsrechte zum Bezug von bis 
zu 25.000 Aktien, 

• Mitglieder der Geschäftsführung von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen (Gruppe 
C): maximal 25.000 Optionsrechte zum Bezug von bis zu 25.000 Aktien, 

• Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen (Gruppe D): maximal 
25.000 Optionsrechte zum Bezug von bis zu 25.000 Aktien. 

Ein Bezugsrecht der Aktionäre besteht aufgrund der Zweckgebundenheit des bedingten Kapitals 
im Sinne von § 192 Absatz 2 Nr. 3 des Aktiengesetzes bereits kraft Gesetzes nicht.  

Der bei Ausübung eines Optionsrechts zum Bezug einer Aktie zu zahlende Ausübungspreis ent-
spricht dem ungewichteten Durchschnitt der Schlusspreise der Aktie der Gesellschaft an den fünf 
Börsenhandelstagen vor dem Ausgabetag des Optionsrechts. Dabei bedeutet "Schlusspreis", im 
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Hinblick auf jeden einzelnen dieser fünf Börsenhandelstage, den im Xetra-Handel (oder einem ver-
gleichbaren Nachfolgesystem) der Frankfurter Wertpapierbörse in der Schlussauktion ermittelten 
Schlusskurs oder, wenn ein solcher Schlusskurs an dem betreffenden Handelstag nicht ermittelt 
wird, den letzten im fortlaufenden Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) der 
Frankfurter Wertpapierbörse ermittelten Preis der Aktie der Gesellschaft. Immer ist aber mindes-
tens der geringste Ausgabebetrag im Sinne von § 9 Absatz 1 des Aktiengesetzes als Ausübungs-
preis zu zahlen.  

Die Optionsrechte haben jeweils eine Laufzeit von maximal 10 Jahren ab dem Tag des Entstehens 
des jeweiligen Optionsrechts, dem sogenannten Ausgabetag. Die Optionsrechte können in einer 
Tranche oder mehreren Tranchen oder auch – soweit ausgegebene Optionsrechte verfallen oder 
sonst erlöschen – wiederholt bis zum 6. Juli 2031 ausgegeben werden. Frühestens kann dies nach 
Eintragung des bedingten Kapitals I/2026 im Handelsregister geschehen.  

In Übereinstimmung mit § 193 Absatz 2 Nr. 4 des Aktiengesetzes können die Optionsrechte frü-
hestens nach Ablauf einer Wartezeit von vier Jahren, die am Ausgabetag beginnt, ausgeübt wer-
den.  

Ferner sind bestimmte Ausübungszeiträume festgelegt: Die Optionsrechte dürfen nur jeweils in 
einem Zeitraum von sechs Wochen nach Veröffentlichung eines Konzernhalbjahresfinanzberichts 
gemäß §§ 115, 117 Nr. 2 des Wertpapierhandelsgesetzes, eines freiwilligen Konzernquartalsfi-
nanzberichts für das dritte Quartal entsprechend den Vorgaben von §§ 115 Absatz 2 Nr. 1 und  2, 
Absatz 3 und  4, 117 Nr. 2 des Wertpapierhandelsgesetzes oder einer Konzernquartalsmitteilung 
im Sinne von § 53 Absatz 1 Börsenordnung für die Frankfurter Wertpapierbörse für das dritte Quar-
tal oder eines Konzernjahresfinanzberichts gemäß §§ 114, 117 Nr. 1 des Wertpapierhandelsgeset-
zes ausgeübt werden.  

Jedoch ist eine Ausübung innerhalb von zwei Wochen vor dem Ende eines Geschäftsjahres der 
Gesellschaft und in einem Zeitraum beginnend mit dem Tag, an dem die Gesellschaft ein Angebot 
an ihre Aktionäre zum Bezug neuer Aktien oder von Schuldverschreibungen mit Wandel- oder Op-
tionsrechten im Bundesanzeiger veröffentlicht, und endend mit dem Tag, an dem die Aktien der 
Gesellschaft erstmals an der Frankfurter Wertpapierbörse oder einer anderen Börse "ex Bezugs-
recht" notiert werden, ausgeschlossen.  

Eine Ausübung der Optionsrechte ist ferner nur möglich, wenn der ungewichtete Durchschnitt der 
Schlusspreise der Aktie der Gesellschaft an den fünf Börsenhandelstagen vor dem ersten Tag des 
jeweiligen Ausübungszeitraums, in dem das Optionsrecht ausgeübt wird, mindestens 130 % des 
Ausübungspreises beträgt (Erfolgsziel). Sofern diese Voraussetzung für einen bestimmten Aus-
übungszeitraum vorliegt, ist die Ausübung während dieses Ausübungszeitraums unabhängig von 
der weiteren Kursentwicklung der Aktie der Gesellschaft möglich.  

Die Ausgabe der Optionsrechte kann jeweils in dem Zeitraum von 60 Tagen nach der Veröffentli-
chung eines freiwilligen Konzernquartalsfinanzberichts für das dritte Quartal entsprechend den 
Vorgaben von §§ 115 Absatz 2 Nr. 1 und  2, Absatz 3 und  4, 117 Nr. 2 des Wertpapierhandelsge-
setzes oder einer Konzernquartalsmitteilung im Sinne von § 53 Absatz 1 Börsenordnung für die 
Frankfurter Wertpapierbörse für das dritte Quartal oder eines Konzernjahresfinanzberichts gemäß 
§§ 114, 117 Nr. 1 des Wertpapierhandelsgesetzes erfolgen. 

Die weiteren Einzelheiten und Bedingungen des Aktienoptionsprogramms soll der Vorstand mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen; soweit es um die Gewährung von Aktienoptionen an Mit-
glieder des Vorstands geht, soll dies allein durch den Aufsichtsrat erfolgen. Sofern betreffend die 

https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR174910994BJNE011005817&docFormat=xsl&oi=7E5CX9yHCH&docPart=S&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR174910994BJNE011005817&docFormat=xsl&oi=7E5CX9yHCH&docPart=S&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR174910994BJNE011005817&docFormat=xsl&oi=7E5CX9yHCH&docPart=S&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
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Gruppen C und D im Einzelfall die Zustimmung sonstiger Gremien von verbundenen Unternehmen 
rechtlich erforderlich sein sollte, wird dies beachtet.  

Zur Bedienung der Optionsrechte aus den unter Ausnutzung dieser Ermächtigung ausgegebenen 
Aktienoptionen soll ein bedingtes Kapital I/2026 in Höhe von EUR 925.000, eingeteilt in 925.000 
Aktien, geschaffen werden.  

Folgende bedingte Kapitalia bestehen derzeit noch, die potenziell zur Gewährung neuer Aktien an 
die Inhaber von Optionsrechten noch benötigt und daher derzeit noch nicht aufgehoben werden 
sollen: 

• bedingtes Kapital I/2014 über derzeit noch bis zu EUR 25.000 zur Gewährung neuer Aktien an 
die Inhaber von Optionsrechten, die unter Ausnutzung der Ermächtigung durch die Hauptver-
sammlung vom 29. April 2014 ausgegeben wurden,  

• bedingtes Kapital I/2019 über derzeit noch bis zu EUR 260.936 zur Gewährung neuer Aktien 
an die Inhaber von Optionsrechten, die unter Ausnutzung der Ermächtigung durch die Haupt-
versammlung vom 12. August 2019 - ggf. unter Berücksichtigung der durch die Hauptversamm-
lung vom 10. Mai 2022 beschlossenen Änderungen - ausgegeben wurden – es ist jedoch vor-
gesehen, dass dieses durch Beschluss dieser Hauptversammlung unter TOP 11 auf EUR 
211.266 reduziert wird – und 

• bedingtes Kapital I/2023 über derzeit noch bis zu EUR 404.219 zur Gewährung neuer Aktien 
an die Inhaber von Optionsrechten, die unter Ausnutzung der Ermächtigung durch die Haupt-
versammlung vom 21. Juni 2023 ausgegeben wurden.  

Zur Gewährung von Aktien an die Inhaber von Optionsrechten dient ferner noch das bedingte Ka-
pital I/2024 in Höhe von bis zu EUR 1.400.000. Es sichert die Ausgabe von Optionsrechten auf-
grund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 6. Juni 2024 zu Tagesordnungspunkt 8 a) 
ab. Auf Basis dieser Ermächtigungsgrundlage wurden bis dato bereits 1.036.323 Optionsrechte 
ausgegeben. 

Nach Umsetzung der jetzt vorgesehenen Einführung des bedingten Kapitals I/2026 und gleichzei-
tiger Reduzierung des bedingten Kapitals I/2019 gemäß Beschlussfassung zu TOP 11 dieser 
Hauptversammlung wird die Summe aller dann bestehenden bedingten Kapitalia (bedingtes Kapi-
tal I/2014, (reduziertes) bedingtes Kapital I/2019, bedingtes Kapital I/2023, bedingtes Kapital 
I/2024, bedingtes Kapital I/2025 und bedingtes Kapital I/2026) etwa 57,08 % und die Summe aller 
dann bestehenden bedingten Kapitalia im Sinne von § 192 Absatz 2 Nr. 3 des Aktiengesetzes 
(bedingtes Kapital I/2014, (reduziertes) bedingtes Kapital I/2019, bedingtes Kapital I/2023, beding-
tes Kapital I/2024 und bedingtes Kapital I/2026) etwa 19,99 % des derzeit im Handelsregister ein-
getragenen Grundkapitals betragen. Die Höchstgrenzen des Aktiengesetzes (60 % bzw. 20 % des 
Grundkapitals) werden damit eingehalten.  

Nach Überzeugung von Vorstand und Aufsichtsrat ist die Schaffung eines neuen bedingten Kapi-
tals in Höhe von EUR 925.000 zur Absicherung der Optionsrechte, die unter Ausnutzung der neuen 
Ermächtigung ausgegeben werden, im Hinblick auf die mit einem Aktienoptionsprogramm verbun-
denen positiven Auswirkungen für die Gesellschaft, nämlich der Incentivierung und langfristigen 
Bindung von Geschäftsleitern und Mitarbeitern, gerechtfertigt und im Hinblick auf die entspre-
chende Vergütungskomponente in dem aktuellen, durch die Hauptversammlung gebilligten Vor-
standsvergütungssystem auch geboten. Das gilt auch unter Berücksichtigung des Verwässerungs-
effekts, der bei einer Inanspruchnahme des bedingten Kapitals eintritt. 



- 4 - 
 
 
Sehnde, im Mai 2026 

Gez. Der Vorstand 

 

 


